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RS OGH 1984/12/6 12Os156/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1984

Norm

StGB §153

StGB §167

Rechtssatz

Strafaufhebende tätige Reue eines an der Untreue des Machthabers durch Übernahme von Geldern des geschädigten

Machtgebers Beteiligten erfordert, daß der widerrechtlich entfremdete Geldbetrag wieder den Geschädigten - und

nicht bloß dessen ungetreuen Verwalter - zurückgegeben wird.
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